
Gemäß§ 53 Abs. 4 GOG 1 von 3 

an die Abgeordneten verteilt P~~ - ~cttwv 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Josef Hechenberger, Faika El-Nagashi 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Gesundheitsausschusses (2658 dB) betreffend den 
Gesetzesantrag 41171A betreffend ein Bundesgesetzes, mit dem das 
Tierschutzgesetz (TSchG) geändert wird 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem oben zitierten Ausschussbericht angeschlossene Gesetzesentwurf 
wird wie folgt geändert: 

1. Nach Z 64 wird folgende Z 64a eingefügt: 

„64a. § 28 Abs. 1 Z 2 lautet: 

„2. Viehmärkte sowie landwirtschaftliche Tierauktionen und Nutztierschauen, 
die unter veterinärbehördlicher Aufsicht stehen, oder"" 

2. Z 66 lautet: 

„66. § 31 a samt Überschrift lautet: 

„Aufnahme, Weitergabe und Vermittlung von Tieren 

§ 31a. (1) Wer Tiere, ausgenommen in § 24 Abs. 1 Z 1 genannte Tiere, 
wiederholt aufnimmt oder weitergibt, ohne eine gemäß § 29, § 31 oder § 31 b 
bewilligte oder gemäß § 31 oder § 31 b gemeldete Einrichtung zu sein oder 
Tätigkeit auszuüben, muss dies vor Aufnahme der Tätigkeit der Behörde melden. 
Wird anlässlich einer Kontrolle festgestellt , dass die Haltungsbedingungen nicht 
den Anforderungen dieses Gesetzes oder einer aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnung entsprechen , hat die Behörde die Setzung 
entsprechender Maßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist 
vorzuschreiben. Kommt der Halter dem innerhalb der von der Behörde gesetzten 
Frist nicht nach, hat die Behörde § 23 Abs. 2 und 3 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Wer Tiere, ausgenommen jene die in§ 24 Abs. 1Z1 genannt sind, abgibt, 
hat 

1. sicherzustellen , dass Jungtiere nicht vor dem artspezifischen Absetzalter 
vom Muttertier getrennt werden, 

2. nachweislich und schriftlich auf deren individuelle Vorgeschichte und 
erkennbare Eigenschaften hinzuweisen, sofern nicht durch ein anderes 
Bundesgesetz oder eine Verordnung auf Grund dieses Gesetzes eine 
andere Kundeninformation vorgeschrieben ist und 
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3. sicherzustellen, dass Tiere, die im Rahmen der Gewährleistung 
zurückgenommen werden, in der eigenen oder einer von ihm beauftragten, 
gemäß § 29 oder § 31 bewilligten Einrichtung oder eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs in Österreich untergebracht werden können. 

(3) Inhaberinnen bzw. Inhaber einer gemäß § 31 Abs. 1 für eine sonstige 
wirtschaftliche Tätigkeit ausgestellten Bewilligung haben die Anzahl der aus dem 
Ausland vermittelten Hunde je Quartal spätestens 14 Tage nach Quartalsende 
an die örtlich zuständige Behörde zu melden. Diese hat die Anzahl der 
gemeldeten Hunde aufgeschlüsselt nach den Inhaberinnen bzw. Inhabern einer 
gemäß § 31 Abs. 1 für eine sonstige wirtschaftliche Tätigkeit ausgestellten 
Bewilligung zu sammeln. Dies gilt auch, wenn keine Haltung in Österreich 
vorliegt, jedoch mit Hunden aus dem Ausland in Österreich gehandelt wird oder 
Hunde aus dem Ausland nach Österreich vermittelt werden."" 

3. In Z 101 lautet§ 44 Abs. 37 wie folgt: 

„(37) Das Inhaltsverzeichnis,§ 3a Abs. 2 und 3, § 4 Z 13, 15, 16 und 17, § 5 
Abs. 2 Z 1 lit. e, f, j und k, § 5 Abs. 2 Z 3 lit. c und d, § 5 Abs. 3 Z 2, § 5 Abs. 4 
und 5, § 6 Abs. 4, § 7 Abs. 1 Z 7, § B samt Überschrift, §Ba Abs. 2 Z 3, §Ba 
Abs. 3. § Bb samt Überschrift, § 10, § 11 Abs. 3, § 15, § 1 B Abs. 6, 9 und 11, 
§ 1Ba Abs. 1 bis Abs. 2 und Abs. 5 bis 11a, § 21Abs.1, § 22 Abs. 2, § 22a samt 
Überschrift, § 22b samt Überschrift, § 22c samt Überschrift, § 24, § 24a samt 
Überschrift,§ 25 Abs. 1, § 26 Abs. 2, § 27 Abs. 2 und 3, § 2B Abs. 3, § 29 Abs. 4, 
§ 31 samt Überschrift, § 31 a samt Überschrift, § 31 b samt Überschrift, § 32 
Abs. 5 Z 2 und Abs. 6, § 32a Abs. 2 und 3, § 32b Abs. 2, § 32c Abs. 1, 6 und B, 
§ 33, § 35 Abs. 3 und 5, § 37 Abs. 2a, § 3B Abs. 1 und 5b, § 39 Abs. 1 und 5, 
§ 41 Abs. 1 und 5, § 41a, § 42 Abs. 1 bis 7 und 9, § 42a Abs. 1, 2 und 7, § 44 
Abs. 29a, 30, 37, 3B, 39 und 40 sowie § 4B Z 3a, 4 und 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 treten mit 1. Jänner 2025 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt§ 44 Abs. 17 außer Kraft. Die §§ 13 Abs. 4 und 5 sowie 27 Abs. 1 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 treten mit 1. Juli 2026 
in Kraft . Verordnungen gemäß § 31 b Abs. 3 dürfen bereits ab dem der 
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tag erlassen werden, 
dürfen jedoch frühestens mit 1. Jänner 2025 in Kraft treten. § 2B Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xxx/2024 tritt mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft." 

Begründung: 

Zu Z 64a: Um auch nach Inkrafttreten des TGG 2024 die geltende Rechtslage 
beizubehalten und damit sicherzustellen, dass Viehmärkte sowie 
landwirtschaftliche Tierauktionen und Nutztierschauen, die unter 
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veterinärbehördlicher Aufsicht stehen , weiterhin von einer Bewilligungspflicht 
nach dem TSchG befreit sind, ist diese Umformulierung notwendig. 

Zu Z 66: Ziel dieser Bestimmung ist es, einen Überblick über die Anzahl der 
Hunde, die von der jeweiligen Institution, dem jeweiligen Verein bzw. Person 
vermittelt wurden, zu erhalten. Der verwaltungsstrafrechtlich Verantwortliche 
gemäß § 9 Verwaltungsstrafgesetz gilt als Inhaber und ist zur Einhaltung der 
Verwaltungsvorschriften berufen. Es im Interesse der Behörden, einen Überblick 
zu erlangen, von wem wie viele Tiere vermittelt werden, um somit risikobasierte 
Kontrollen ansetzen zu können. 

Zu Z 101: lnkrafttretensbestimmungen 

J-~k=~ 
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